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RS OGH 1990/10/23 10ObS337/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1990

Norm

ASGG §68

Rechtssatz

Da sich die Glaubhaftmachung vom Beweis sowohl im geforderten Ergebnis (Überzeugungskraft) als auch im

Verfahren unterscheidet, ist es durchaus möglich, eine Glaubhaftmachung der wesentlichen Änderung zunächst als

erbracht anzusehen und dann dennoch mangels Beweis einer solchen Änderung den Antrag abzuweisen.
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